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Steuergesetz

Der Kantonsrat des Kantons Obwalden

beschliesst:

I.

Der Erlass GDB 641.4 (Steuergesetz vom 30. Oktober 1994) (Stand 1. Janu-
ar 2018) wird wie folgt geändert:

Art.  6
Geschäftsbetriebe, Betriebsstätten und Grundstücke

1 Natürliche Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt im Kanton 
sind aufgrund wirtschaftlicher Zugehörigkeit steuerpflichtig, wenn sie:

d. mit im Kanton gelegenen Grundstücken handeln.

Art.  7
Andere steuerbare Werte

1 Natürliche Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der 
Schweiz sind aufgrund wirtschaftlicher Zugehörigkeit steuerpflichtig, wenn sie:

g. als Gläubiger oder Nutzniesser von Lizenzverträgen von Schuldnern mit Sitz oder 
Betriebsstätte im Kanton Lizenzgebühren oder andere Vergünstigungen erhalten;

h. im Kanton gelegene Grundstücke vermitteln.

Art.  35

1 Von den Einkünften werden abgezogen:
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g. Einlagen, Prämien und Beiträge für die Lebens-, die Kranken- und die nicht unter 
Buchstabe f fallende Unfallversicherung sowie die Zinsen von Sparkapitalien der 
Steuerpflichtigen und der von ihnen unterhaltenen Personen bis zum Gesamtbetrag 
von Fr. 3 300.– für Ehepaare, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe le-
ben und Fr. 1 700.– für die übrigen Steuerpflichtigen. Die Abzüge erhöhen sich:

1. um die Hälfte für Steuerpflichtige ohne Beiträge gemäss Buchstabe d und e,

2. um Fr. 700.- für jedes Kind oder jede unterstützungsbedürftige Person, für die ein 
Abzug nach Art. 37 Abs. 1 Bst. b und d dieses Gesetzes geltend gemacht werden 
kann;

Art.  37

1 Zur Berechnung des steuerbaren Einkommens werden vom Reineinkommen abge-
zogen:

f. als Sonderabzug:

1. für Steuerpflichtige, die mit Kindern im Sinne von Buchstabe b im gleichen Haushalt 
zusammenleben und über ein Reineinkommen von unter Fr. 100 000.– verfügen, 
10 % der Differenz von Fr. 100 000.– und dem Reineinkommen. Werden die Eltern 
getrennt besteuert und wird der Kinderabzug hälftig aufgeteilt, so ist auch der Son-
derabzug hälftig aufzuteilen;

Art.  40
Kapitalleistungen aus Vorsorge

1a Die Steuer wird für das Steuerjahr festgesetzt, in dem die entsprechenden Einkünf-
te zugeflossen sind.

2.3.5. Minimalsteuern auf Grundstücken

Art.  71
Wirtschaftliche Zugehörigkeit

1 Juristische Personen, die weder ihren Sitz noch die tatsächliche Verwaltung im Kan-
ton haben, sind aufgrund wirtschaftlicher Zugehörigkeit steuerpflichtig, wenn sie:

c. an Grundstücken im Kanton Eigentum, dingliche oder diesen wirtschaftlich gleich-
kommende persönliche Nutzungsrechte haben;
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d. mit im Kanton gelegenen Grundstücken handeln.

2 Juristische Personen mit Sitz und tatsächlicher Verwaltung im Ausland sind ausser-
dem steuerpflichtig, wenn sie:

b. im Kanton gelegene Grundstücke vermitteln.

Art.  76

2 Die in Absatz 1 Buchstaben e bis i genannten juristischen Personen unterliegen in 
jedem Fall der Grundstückgewinn- und Handänderungssteuer.

Art.  85a
Gewinne von juristischen Personen mit ideellen Zwecken

1 Gewinne von juristischen Personen mit ideellen Zwecken werden nicht besteuert, 
sofern sie höchstens Fr. 50 000.- betragen und ausschliesslich und unwiderruflich 
diesen Zwecken gewidmet sind.

Art.  91

3 Aufgehoben

Art.  144
Steuerbegründende Veräusserung

1 Der Grundstückgewinnsteuer unterliegen Gewinne aus der Veräusserung von im 
Kanton gelegenen Grundstücken oder Anteilen von solchen, die

c. im Eigentum von den in Art. 76 Abs. 1 Bst. e bis i dieses Gesetzes genannten juris-
tischen Personen stehen;

Art.  145
Steueraufschiebende Veräusserung

1 Die Besteuerung wird aufgeschoben bei Eigentumswechsel durch:

b. Rechtsgeschäfte unter Ehegatten im Zusammenhang mit dem Güterrecht sowie zur 
Abgeltung ausserordentlicher Beiträge eines Ehegatten an den Unterhalt der Fami-
lie (Art. 165 des Zivilgesetzbuchs), zur Abgeltung von Mehrwertanteilen (Art. 206 
des Zivilgesetzbuchs) sowie zur Abgeltung von scheidungsrechtlichen Ansprüchen, 
sofern beide Ehegatten einverstanden sind;
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Art.  152a
Anlagekosten bei Besitzesdauer über zehn Jahre

1 Ist das Grundstück im Zeitpunkt der Veräusserung überbaut und besass es die 
steuerpflichtige Person länger als zehn vollendete Jahre, werden die Anlagekosten 
pauschaliert, sofern keine höheren Anlagekosten nachgewiesen werden. Die Pau-
schale wird in Prozenten des Veräusserungserlöses bemessen.

2 Ist das Grundstück im Zeitpunkt der Veräusserung nicht überbaut und besass es die 
steuerpflichtige Person länger als zehn vollendete Jahre, werden die Anlagekosten 
gemäss nachfolgender Tabelle pauschaliert, sofern keine höheren Anlagekosten 
nachgewiesen werden. Die Pauschale wird in Prozenten des Veräusserungserlöses 
bemessen.
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Art.  221
Mitteilung

1 Der Entscheid wird den Parteien schriftlich mitgeteilt. Er enthält die Besetzung der 
kantonalen Steuerrekurskommission, eine Begründung, das Dispositiv und eine 
Rechtsmittelbelehrung. Ein Doppel des Entscheides ist der kantonalen Steuerverwal-
tung zuzustellen.

Art.  257
Sicherstellung

1 Haben Steuerpflichtige keinen Wohnsitz in der Schweiz oder erscheint die geschul-
dete Steuer samt Zinsen und Kosten nach den Umständen als gefährdet, so kann die 
für das Inkasso zuständige Verwaltungsstelle oder die kantonale Steuerverwaltung 
auch vor der rechtskräftigen Feststellung des Steuerbetrages jederzeit Sicherstellung 
verlangen. Die Sicherstellungsverfügung wird den Steuerpflichtigen schriftlich eröff-
net; sie hat den sicherzustellenden Betrag anzugeben und ist sofort vollstreckbar. Sie 
ist einem gerichtlichen Urteil im Sinne von Art. 80 des Bundesgesetzes über Schuld-
betreibung und Konkurs gleichgestellt.

Art.  272

1 Die Strafverfolgung verjährt:
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a. bei Verletzung von Verfahrenspflichten drei Jahre und bei versuchter Steuerhinter-
ziehung sechs Jahre nach dem rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens, in dem 
die Verfahrenspflichten verletzt oder die versuchte Steuerhinterziehung begangen 
wurden;

2 Die Verjährung tritt nicht mehr ein, wenn die kantonale Steuerverwaltung vor Ablauf 
der Verjährungsfrist eine Verfügung gemäss Art 280 dieses Gesetzes erlassen hat.

Art.  280
Abschluss der Untersuchung

1 Nach Abschluss der Untersuchung erlässt die kantonale Steuerverwaltung eine Ver-
fügung, die sie der betroffenen Person schriftlich eröffnet.

Art.  289
Steuerbetrug

1 Wer zum Zweck der Steuerhinterziehung gefälschte, verfälschte oder inhaltlich un-
wahre Urkunden wie Geschäftsbücher, Bilanzen, Erfolgsrechnungen oder Lohnaus-
weise und andere Bescheinigungen Dritter zur Täuschung gebraucht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Eine bedingte Strafe kann mit 
Busse bis zu Fr. 10 000.– verbunden werden.

Art.  290
Veruntreuung von Quellensteuern

1 Wer zum Steuerabzug an der Quelle verpflichtet ist und abgezogene Steuern zu ei-
genem oder fremdem Nutzen verwendet, wird mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe be-
straft. Eine bedingte Strafe kann mit Busse bis zu Fr. 10 000.– verbunden werden.

Art.  292
Verjährung der Strafverfolgung

1 Die Strafverfolgung der Steuervergehen verjährt nach Ablauf von 15 Jahren, seit-
dem die Täter die letzte strafbare Tätigkeit ausgeführt haben.

2 Die Verjährung tritt nicht mehr ein, wenn vor Ablauf der Verjährungsfrist ein erstin-
stanzliches Urteil ergangen ist.

10.10 Übergangs- und Schlussbestimmungen zum Nachtrag vom ...
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Art.  324
Anwendung des neuen Rechts

1 Für die Beurteilung von Straftaten, die in Steuerperioden vor Inkrafttreten der Ände-
rung vom ... begangen worden sind, ist das neue Recht anwendbar, sofern dieses 
milder ist als das in jenen Steuerperioden geltende Recht.

II.

Der Erlass GDB 641.41 (Vollziehungsverordnung zum Steuergesetz vom 
18. November 1994) (Stand 1. Januar 2017) wird wie folgt geändert:

Art.  4
Als Ganzes besteuerte Erbengemeinschaften (Art. 12 StG)

2 Die Sozialabzüge nach Art. 37 StG und die steuerfreien Beträge nach Art. 54 
StG werden nicht gewährt.

Art.  13
Abschreibungen (Art. 30 Abs. 2 und Art. 82 Abs. 2 StG)

2 Für laufend zu ersetzende, abnutzbare, bewegliche Wirtschaftsgüter wie Mobiliar, 
Maschinen, Apparate, EDV und Fahrzeuge wird eine Sofortabschreibung auf den 
Pro-Memoria-Franken zugelassen, sofern der ausgewiesene Reingewinn gegenüber 
den Vorjahren dadurch nicht wesentlich vermindert wird. Als nicht laufend zu erset-
zende Wirtschaftsgüter gelten alle Anschaffungen mit einem Normalabschreibungs-
satz von weniger als 24 Prozent vom Restwert. Ferner können keine Sofortabschrei-
bungen auf Immobilien und auf Objekten des finanziellen Anlagevermögens (z.B. Be-
teiligungen) sowie auf immateriellen Werten (z.B. Goodwill) vorgenommen werden.

Art.  49a
d. Mahngebühren (Art. 190 Abs. 4 StG)

1 Ab dem zweiten Mahnschreiben sind den Steuerpflichtigen je Fr. 30.– als Mahnge-
bühr in Rechnung zu stellen.

6.6. Inventar

Art.  57a
Öffentliches Inventar (Art. 233 StG)
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1 Wird auf Verlangen (Art. 582 des Zivilgesetzbuchs) oder wegen Ausschlagung (Art. 
566 des Zivilgesetzbuchs) der Erben ein öffentliches Inventar durch das Konkursamt 
erstellt, gilt dieses ebenfalls für die kantonalen Steuern. Die steuerrechtlichen Bewer-
tungsvorschriften sind anzuwenden.

6.7 Bezug und Sicherung der Steuern

Art.  58a
Verrechnung (Art. 247 StG)

1 Die Bezugsbehörde kann sämtliche Forderungen und Guthaben unabhängig von 
Steuerperiode und Steuerart miteinander verrechnen. Die Gesetzgebung über die 
Verrechnungssteuer bleibt vorenthalten.

III.

Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Dieser Nachtrag unterliegt dem fakultativen Referendum. Er tritt – unter Vorbehalt 
des Referendums – am 1. Januar 2019 in Kraft. Wird das Referendum ergriffen, be-
stimmt der Regierungsrat das Inkrafttreten.

Sarnen, ...

Im Namen des Kantonsrats
Der Ratspräsident:
Der Ratssekretär:


